
1. �Die Hintergründe

Das ursprüngliche Schengener Übereinkom-
men wurde 1985 durch fünf Mitgliedstaaten 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG / später Europäische Gemeinschaft 
[EG]) im luxemburgischen Ort Schengen  
unterzeichnet. Durch Aufhebung der Bin-
nengrenzkontrollen und Ergänzungsmass-
nahmen wollten die beteiligten Staaten 
gewährleisten, dass Personen, Waren, 
Dienstleistungen und Kapital frei zirkulieren 
können. Zu den Ergänzungsmassnahmen 
gehörten auch die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Visa- und Asylwesen. Die Bestim-
mungen über das Asylwesen wurden 1990 
in das Dubliner Übereinkommen integriert, 
welches zwischen sämtlichen EG-Mitglied-
staaten abgeschlossen, in den Folgejahren 
ergänzt und schliesslich in Dubliner Verord-
nung (Dublin II) umbenannt wurde. Die Ge-
samtheit aller diesbezüglichen Regelungen 
wird als Schengen/Dublin-Besitzstand oder 
Schengen/Dublin Acquis (Schengen/Dublin; 
je nach betroffenem Themengebiet auch 
einzeln Schengen oder Dublin) bezeichnet. 
In der Zwischenzeit wurde der Kreis der 
Schengen/Dublin-Staaten durch sogenannte 
Assoziierungsabkommen auch auf nicht 
EU-Staaten ausgeweitet, darunter Norwe-
gen, Island und seit 1. März 2008 auch die 
Schweiz. Grossbritannien, Irland, Dänemark, 
Rumänien, Bulgarien, Zypern und Liechten-
stein sind (noch) nicht oder nur teilweise an 
Schengen/Dublin beteiligt.
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2 Auswirkungen

Seit dem 12. Dezember 2008 können Per-
sonen, welche ein gültiges Visum für die 
Einreise in einen Schengen-Staat besitzen, 
grundsätzlich für Aufenthalte von nicht 
mehr als drei Monaten als Touristen, für ge-
schäftliche Besprechungen, Besuche, eine 
theoretische Ausbildung mit Schulungskon-
zept, medizinische Behandlungen und für 
die Teilnahme an gewissen Veranstaltungen 
visumsfrei in die Schweiz einreisen. Au-
sserdem benötigen Drittstaatsangehörige, 
welche über einen bestimmten Aufenthalts-
titel in einem Schengen-Staat verfügen, 
grundsätzlich kein Visum zur Einreise in die 
Schweiz für die genannten Zwecke. 

Personen, welche über ein gültiges Visum 
zur Einreise in die Schweiz verfügen, kön-
nen grundsätzlich auch frei in den Schen-
gen-Raum einreisen. Wurde das Visum je-
doch noch vor dem 12. Dezember 2008 
ausgestellt, muss trotzdem ein entspre-
chendes Visum bei der zuständigen auslän-
dischen Vertretung eingeholt werden.

3 Visumstypen

Es existieren die Hauptvisumstypen A-D. Das 
Visum A berechtigt eine (ausnahmsweise) 
der Flughafentransitvisumspflicht unterworfe-
ne ausländische Person, sich während einer 
Zwischenlandung, eines Flugabschnitts oder 
auf internationalen Flügen in der internationa-
len Transitzone eines Flughafens aufzuhalten. 
Die Einreise in das Hoheitsgebiet des entspre-
chenden Landes ist nicht gestattet. 

Liebe Kunden und Geschäftsfreunde

Am 12. Dezember 2008 begann die operati-
onelle Zusammenarbeit der Schweiz und 
der Europäischen Union (EU) gestützt auf 
das Schengen-Assoziierungsabkommen 
(SAA), welches die Schweizer Stimmbe-
rechtigten am 5. Juni 2005 gutgeheissen 
haben und das am 1. März 2008 in Kraft ge-
treten ist. Das SAA dient der Beteiligung der 
Schweiz am Schengen/Dublin-Besitzstand 
und fördert den freien Reiseverkehr durch 
die Aufhebung der systematischen Perso-
nenkontrollen an den Binnengrenzen des 
Schengen-Raums. Die Kontrollen an den 
Aussengrenzen werden hingegen intensi-
viert. An den Flughäfen soll die Aufhebung 
der Personenkontrollen für Flüge innerhalb 
des Schengen-Raums mit dem Flugplan-
wechsel am 29. März 2009 erfolgen. Durch 
die Umsetzung des SAA wird das Verfahren 
der Visumserteilung in der Schweiz und den 
Schengen-Staaten harmonisiert. Weitere 
Neuerungen bestehen auf dem Gebiet des 
Datenschutzes, der Personenfahndung, der 
Rechtshilfe und Auslieferung sowie im Asyl-
verfahren. Vorliegend wird hauptsächlich 
auf die ausländerrechtlichen Aspekte des 
SAA eingegangen.
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Die Visumskategorie B berechtigt den Inha-
ber oder die Inhaberin zur Durchreise durch 
das Hoheitsgebiet der Schengen-Mitglied-
staaten, um von einem nicht Schengen-Staat 
in einen andern zu gelangen. Das Visum 
kann die ein- oder mehrmalige Einreise er-
möglichen. Jede Durchreise darf jedoch nur 
maximal 5 Tage dauern. 

Mit dem Visum C kann man für einen unun-
terbrochenen oder für verschiedene aufein-
anderfolgende Aufenthalte mit einer Ge-
samtdauer von nicht mehr als 90 Tagen pro 
Halbjahr ab dem Datum der Ersteinreise in 
das Hoheitsgebiet der Schengen-Mitglied-
staaten einreisen. Das Visum wird für eine 
oder mehrere Einreisen erteilt. Ausserdem 
besteht die Möglichkeit, die verschiedenen 
Visumskategorien in einem Sammelvisum, 
welches nicht länger als 30 Tage gültig ist, 
zusammenzufassen.

Der Visumstyp D betrifft Personen, welche in 
der Schweiz lediglich über eine nichtkontin-
gentierte viermonatige Aufenthaltsbewilli-
gung oder eine 120-Tage-Bewilligung verfü-
gen. Bei diesen Personen stellt das Ein- 
reisevisum in die Schweiz gleichzeitig die 
Aufenthaltsbewilligung dar. Falls das Einreise-
visum entweder den Vermerk «gilt als Auf-
enthaltsbewilligung» oder «berufliche Grün-
de» enthält, ist dieses ein Visum D, welches 
für die genannten Gründe wie Tourismus usw. 
während der Gültigkeitsdauer der Bewilli-
gung die freie Einreise in den übrigen Schen-
gen-Raum ermöglicht. Falls kein solcher Ver-
merk vorhanden ist, muss ein Schengen- 
Visum beantragt werden. Grundsätzlich gilt 
bei allen Visumstypen, dass das Visum bei 
der Vertretung desjenigen Landes beantragt 
werden muss, in das die erste Einreise ge-
plant ist. Das Visum kann durch die Behör-
den auch auf gewisse Schengen-Staaten be-
schränkt werden, was jedoch explizit 
vermerkt werden muss (Visum mit räumli-
cher Gültigkeit [VrG]). Unter gewissen Um-
ständen sind die kantonalen Schweizer Be-
hörden zur Verlängerung von Schengen-Visa 
befugt. Für Aufenthalte von mehr als drei 
Monaten und für Aufenthalte zu Erwerbs-
zwecken ist stattdessen ein nationales Visum 
sowie allenfalls eine Arbeitsbewilligung nötig. 

Die Schweizer Behörden arbeiten mit der  
europaweiten Fahndungsdatenbank, dem 
Schengener Informationssystem (SIS). Eine 
Person, welcher das Schengen-Visum in ei-
nem Schengen-Staat verwehrt wird, kann 
aufgrund eines entsprechenden Eintrages im 
SIS auch nicht auf einen anderen Mitglied-
staat oder in die Schweiz ausweichen, wenn 
der ablehnende Staat nicht zustimmt.

4 Auswirkungen auf Drittstaat-
sangehörige mit Wohnsitz in der 
Schweiz  

Staatsangehörige eines nicht EU-Staates, 
(Drittstaatsangehörige), welche in der 
Schweiz Wohnsitz haben und im Besitz einer 
B-, C- oder L-Bewilligung sind, benötigen für 
den Transit, für einen Aufenthalt als Touris-
ten oder Geschäftsreisende für die Einreise 
in die Schengen-Staaten kein Visum mehr. 
Der Schweizer Aufenthaltstitel ersetzt sozu-
sagen das vor dem 12. Dezember 2008 
noch nötige Schengen-Visum.

5 Praktische Änderungen

Die Umsetzung des SSA hat zur Folge, dass 
die Schweizer Ausländerausweise für Dritt-
staatsangehörige neu im Kreditkartenfor-
mat ausgestellt werden. Diese werden nicht 
mehr durch die kantonalen Migrationsbehör-
den, sondern zentral ausgefertigt, was zu 
Verzögerungen des Verfahrens und Flexibili-
tätsverlust führt. Neu ist in sämtlichen Kan-
tonen der Schweiz eine persönliche Vorspra-
che bei den zuständigen Behörden nötig, 
wobei der heimatliche Reisepass vorzulegen 
ist. Noch gültige Ausländerausweise mit al-
tem Format müssen nicht abgegeben wer-
den, sondern werden im Falle einer Verlän-
gerung ausgetauscht. Auch mit den alten 
Ausländerausweisen ist eine visumsfreie 
Einreise in den Schengen-Raum möglich. 

Neu benötigen z. B. südafrikanische Staats-
angehörige, welche für geschäftliche Be-
sprechungen oder als Touristen für drei Mo-
nate visumsbefreit waren, ein Visum. 
Überdies haben neu auch Drittstaatsange-
hörige, welche über einen Aufenthaltstitel in 
den Vereinigten Staaten von Amerika, dem 
Vereinigten Königreich oder Irland verfügen, 
für die Einreise in die Schweiz ein Visum zu 
beantragen.
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